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Maßstab 1 : 1 000 Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.
Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000

Stand: Juli 2015

Textliche Festsetzungen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind entlang der öffentlichen Straßenver-

kehrsflächen und öffentlichen Grünflächen Stellplätze, Garagen und Nebenan-
lagen im Sinne von § 14 Abs. 1 Baunutzungsverordnung vom 23. Januar 1990 
nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 
2. In den Allgemeinen Wohngebieten darf abweichend von der offenen Bauweise 

die Länge der Gebäude 30 m nicht überschreiten. 
 
3. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen und der Verkehrsflächen besonde-

rer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
4. Innerhalb der Fläche b ist ein 3 m breites Geh- und Radfahrrecht mit An-

schluss an die Straße Grüne Aue und die öffentliche Grünfläche zugunsten 
der Allgemeinheit zu verorten. 

 
5. In den Allgemeinen Wohngebieten sind pro angefangene 400 m² nicht über-

baubarer Grundstücksfläche mind. ein hochstämmiger Laubbaum mit einem 
Stammumfang von 16/18 cm gemäß Pflanzliste zu pflanzen. Bei der Ermitt-
lung der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume einzurechnen. 

 
6. In den Allgemeinen Wohngebieten sind ebenerdige Stellplätze durch Flächen, 

die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist mindestens ein 
hochstämmiger und großkroniger Laubbaum gemäß Pflanzliste mit einem 
Stammumfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 

 
7. Die Flächen für Anpflanzungen sind dicht mit standortgerechten Sträuchern 

gemäß Pflanzliste zu bepflanzen. Je 2 m² ist mindestens ein Strauch zu pflan-
zen. Die zu pflanzenden Sträucher sind zu erhalten und bei Abgang nachzu-
pflanzen, so dass der Eindruck einer geschlossenen Strauchkulisse erhalten 
bleibt. Als Einfriedung sind nur Drahtzäune mit einer maximalen Höhe von 
0,8 m zulässig. 

 
8. In den Baugebieten sind Außenwandflächen ohne Öffnungen und Garagen-

wände mit selbstklimmenden/rankenden/schlingenden Pflanzen zu begrünen. 
Alle 2 m ist eine Pflanze zu setzen. Carportstützen sind zu beranken. 

 
9. In den Allgemeinen Wohngebieten sind entlang der öffentlichen Verkehrsflä-

chen als Einfriedungen nur Hecken der Arten Weißbuche (Carpinus betulus), 
Liguster (Ligustum vulgare) und zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata) 
zulässig. In Verbindung mit Hecken sind auch Drahtzäune mit einer maxima-
len Höhe von 0,8 m zulässig. 

 
10. In den Allgemeinen Wohngebieten ist eine Befestigung von nicht befahrbaren 

Wegen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Was-
ser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Beton-
unterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

 
11. Die nach den textlichen Festsetzungen Nr. 5 und 6 zu pflanzenden Bäume 

sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 
 
12. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festset-

zungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in 
§ 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

 
13. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A und B ist zugleich Stra-

ßenbegrenzungslinie. 
 
Hinweis:  Bei der Anwendung der Textlichen Festsetzungen Nr. 5, 6 und 7 wird 
die Verwendung von Arten der der Begründung beigefügten Pflanzliste empfoh-
len. 
 
Nachrichtliche Übernahme:  
Das Plangebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet des Wasserwerks Kaulsdorf 
in der weiteren Schutzzone IIIA; die Verbotstatbestände der einschlägigen Was-
serschutzgebietsverordnung sind zu beachten. 
 
 

Bebauungsplan  XXI-2-2 
für eine Teilfläche zwischen Möwenweg und der südlichen 

Grundstücksgrenze des Grundstückes Grüne Aue 52, den östlichen 
Grundstücksgrenzen der Grundstücke Grüne Aue 17-52 und den 

südlichen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Möwenweg 2/20 und 
Abschnitte der Straße Grüne Aue 17-52 und Möwenweg 2/20 sowie 

einem Abschnitt des Möwenweges zwischen südlicher 
Straßenbegrenzungslinie der Straße 

 Alt Biesdorf und Möwenweg 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf , 

Ortsteil Biesdorf  

ENTWURF
Noch nicht rechtsverbindlich!


